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Wirtschaft und Verwaltung der Universität Leipzig 

Kriterien für Abschlussarbeiten 
Die auf den Web-Seiten der Professur ausgeschriebenen Themen sind von uns geprüft und dement-

sprechend als bearbeitungswürdig eingestuft. Es kann durchaus vorkommen, dass ausgeschriebene 

Themen veraltet sind. Daher sollten Sie auf jeden Fall Kontakt zu Mitarbeitenden der Professur auf-

nehmen. 

Selbstverständlich sind Sie auch frei, Ihr eigenes Thema vorzuschlagen. Dies diskutieren wir gern 

mit Ihnen. Bitte haben Sie jedoch Verständnis, dass wir eine Arbeit nicht betreuen, wenn uns das 

Thema in wissenschaftlichem Sinne nicht bearbeitungswürdig erscheint. Zudem werden wir ein 

Thema ablehnen, zu dessen Betreuung wir nicht die nötige fachliche Expertise besitzen. 

Insbesondere bei Themen, die für oder mit externen Partnern (Firmen, Behörden, Einrichtungen usw.) 

bearbeitet werden, sind einige weitere Voraussetzungen zu erfüllen. 

In der Regel problemlos ist die Bearbeitung eines Themas aus einem Forschungsprojekt oder einer 

Forschungskooperation der Professur mit einem externen Partner. Wenn es vertraglich geregelt ist, 

kann eine Arbeit auf dieser Grundlage im Ausnahmefall auch ein Sperrvermerk tragen.  

Eine zweite Möglichkeit ist, dass das Thema bei einem externen Partner bearbeitet werden soll, mit 

dem eine langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Professur besteht. Ein Sperrvermerk 

wird hierbei nicht akzeptiert. 

Eine weitere Möglichkeit ist, dass das Thema bei einem externen Partner bearbeitet werden soll, und 

dieser zustimmt, dass die Arbeit prinzipiell frei veröffentlicht werden kann und ihre Verwendung 

keinen Einschränkungen unterliegt. Ein Sperrvermerk ist damit ausgeschlossen.  

In jedem Fall gilt, dass das Thema für die Professur einschlägig sein muss und einen wissenschaftli-

chen Anspruch aufweist, welcher dem Charakter der Abschlussarbeit entspricht. 

Wichtige Kriterien für den wissenschaftlichen Anspruch sind: 

• Benennung grundlegender Forschungsfragen 

• Begründete Herleitung anzuwendender Methoden 

• Erstellung oder Gewinnung entsprechender Artefakte 

• Eine angemessene Evaluation 

In Ausnahmefällen werden auch wissenschaftliche Literaturanalysen als Thema vergeben. Diese 

müssen dann ebenfalls entsprechenden Mindeststandards folgen. 

Rein theoretische Themen ohne Evaluation werden nicht zur Betreuung angenommen.  

Gez. Prof. Dr. Ulrich Eisenecker 


